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A. Problem 
Bei nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) handelt es sich um ein Suchverfahren, 
mit dem das Risiko für Trisomie 13, 18 und 21 des Fetus bereits früh in der 
Schwangerschaft bestimmt werden kann. Der NIPT ist seit Juli 2022 für Schwan
gere nach ärztlicher Rücksprache eine Kassenleistung. Aus Sicht der Antragstel
lenden ist daher zu befürchten, dass Schwangeren unabhängig von einer medizi
nischen Relevanz empfohlen wird, den NIPT vornehmen zu lassen. Dies provo
ziere potenziell, dass der Test so regelmäßig angewendet werden könnte, dass es 
faktisch einer Reihenuntersuchung, vorrangig auf Trisomie 21, gleichkomme. 
Erste Daten der BARMER Krankenkasse deuten darauf hin, dass der Test mitt
lerweile faktisch zu einem Screeningtest geworden sei. 

B. Lösung 
Die Antragstellenden fordern in ihrem Gruppenantrag ein Monitoring zur Umset
zung und zu den Folgen der Kassenzulassung, um zeitnah belastbare Daten zu 
verschiedenen Aspekten erheben und auswerten zu können. Zudem sollte ein in
terdisziplinäres Expertengremium eingesetzt werden, das die rechtlichen, ethi
schen und gesundheitspolitischen Grundlagen der Kassenzulassung des NIPT 
prüft. Außerdem sei sicherzustellen, dass die ersten Ergebnisse des Monitorings 
dem Deutschen Bundestag bis spätestens 30. Juni 2027 vorliegen. 

Beschlussfassung im Plenum über den Antrag. 

C. Alternativen 
Beschlussfassung im Ausschuss. 

D. Kosten 
Wurden nicht erörtert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

über den Antrag auf Drucksache 21/3873 im Plenum einen Beschluss herbeizu
führen. 

Berlin, den 20. Mai 2026 

Der Ausschuss für Gesundheit 

Dr. Tanja Machalet 
Vorsitzende 

Dr. Stephan Pilsinger 
Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Stephan Pilsinger 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/3873 in seiner 66. Sitzung am 20. März 2026 in 
erster Lesung beraten und zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Gesundheit überwiesen. Außerdem 
hat er die Vorlage zur Mitberatung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, den Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Ausschuss für For
schung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Nach Ansicht der Unterzeichner seien die Folgen der Kassenzulassung des nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) 
systematisch auszuwerten. Nach der Einigung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sei der NIPT seit 
Juli 2022 eine Kassenleistung, sofern die Schwangere zusammen mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen zu 
dem Schluss komme, dass der Test notwendig sei. Jedoch regele der G-BA weder in den Mutterschaftsrichtlinien 
noch in der „Versicherteninformation Bluttest auf Trisomien – Der nicht-invasive Pränataltest (NIPT) auf Triso
mie 13, 18 und 21“ ausreichend klar, wann dieser Bluttest zur Anwendung kommen solle. 

Die Barmer Krankenversicherung habe festgestellt, dass im Jahr 2024 im Durchschnitt fast 50 Prozent der 
Schwangeren einen NIPT in Anspruch genommen hätten, womit der Test faktisch zu einem Screeningtest gewor
den sei. Dabei sei insbesondere der Anteil sehr junger Schwangerer sehr hoch, was auf eine Normalisierung hin
deute, die nicht mehr allein mit individueller Risikoabwägung zu erklären sei.  

Aus Sicht der Antragstellenden sei daher zu befürchten, dass den Schwangeren unabhängig von einer medizini
schen Relevanz empfohlen werde, den NIPT vornehmen zu lassen, auch damit sich Ärzte absichern könnten. Dies 
könne dazu führen, dass der Test so regelmäßig angewendet werde, dass es faktisch einer Reihenuntersuchung 
gleichkomme. Einerseits zeige die wissenschaftliche Auswertung zur Versicherteninformation des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), dass die Mehrheit der Befragten angebe, sich frei 
für oder gegen den Test entscheiden zu können. Jedoch empfänden etwa 30 Prozent der Befragten die Versi
cherteninformation als klare Empfehlung zugunsten des Bluttests. Andererseits verließen sich vermehrt Schwan
gere nach einem negativen NIPT-Ergebnis darauf, dass sie ein gesundes Kind gebären werden und verzichteten 
auf das Ersttrimesterscreening. 

Die Antragstellenden fordern daher ein Monitoring zur Umsetzung und zu den Folgen der Kassenzulassung, um 
zeitnah belastbare Daten zu verschiedenen Aspekten erheben und auswerten zu können. Zudem soll ein inter-
disziplinäres Expertengremium eingesetzt werden, das die rechtlichen, ethischen und gesundheitspolitischen 
Grundlagen der Kassenzulassung des NIPT prüft. Die ersten Ergebnisse des Monitorings sollen dem Bundestag 
bis spätestens 30. Juni 2027 vorliegen, damit diese noch in der laufenden Legislaturperiode ausgewertet werden 
könnten.  

Dem Ausschuss lag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/3873 eine Petition vor. Diese wurde in die Bera
tungen einbezogen. 

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 38. Sitzung am 20. Mai 2026 einvernehmlich 
beschlossen, dem Plenum des Deutschen Bundestages zu empfehlen, einen Beschluss über den Antrag auf Druck
sache 21/3873 herbeizuführen. 
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Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat in seiner 30. Sitzung am 20. Mai 2026 einvernehmlich beschlossen, 
dem Plenum des Deutschen Bundestages zu empfehlen, einen Beschluss über den Antrag auf Drucksache 21/3873 
herbeizuführen. 

Der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 24. Sitzung am 20. Mai 2026 
einvernehmlich beschlossen, dem Plenum des Deutschen Bundestages zu empfehlen, einen Beschluss über den 
Antrag auf Drucksache 21/3873 herbeizuführen. 

Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat in seiner 24. Sit
zung am 20. Mai 2026 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die 
Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD beschlossen, dem Plenum des Deutschen Bundestages zu emp
fehlen, einen Beschluss über den Antrag auf Drucksache 21/3873 herbeizuführen. 

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Gesundheit hat in seiner 41. Sitzung am 6. Mai 2026 die Beratungen zu dem Antrag auf Druck
sache 21/3873 aufgenommen.  

Der Ausschuss hat in seiner 44. Sitzung am 20. Mai 2026 seine Beratungen zu dem Antrag auf Drucksache 
21/3873 fortgesetzt und abgeschlossen. 

Als Ergebnis empfiehlt der Ausschuss für Gesundheit einvernehmlich dem Plenum des Deutschen Bundestages, 
einen Beschluss über den Antrag auf Drucksache 21/3873 herbeizuführen, da der Antrag auf einer fraktions-
übergreifenden Gruppeninitiative beruht und der Ausschuss für Gesundheit hierzu keine bestimmte Beschluss-
empfehlung abgeben kann. Das Abstimmungsergebnis im Ausschuss würde lediglich eine Zufallsmehrheit ab-
bilden. 

 

Berlin, den 20. Mai 2026 

Dr. Stephan Pilsinger 
Berichterstatter 
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